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STELLENAUSSCHREIBUNG  
 

Bei der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen gelangt zum ehest möglichen Zeitpunkt eine Stelle als 
MitarbeiterIn in der Finanzverwaltung, in Vollzeitbeschäftigung, zur Besetzung. Die vollständige 
Stellenausschreibung (Aufgabengebiet, Nachweise, Voraussetzungen, Unterlagen, Entlohnung, formale 
Bedingungen) ist auf der Homepage der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen und auf der Amtstafel 
entnehmbar. 
 
Bewerbungen können nur berücksichtigt werden, wenn diese bis spätestens 25. September 2019, beim 
Gemeinde-Servicezentrum, Gabelsbergerstraße 5/1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, eingelangt sind. 
Aufgrund der einfacheren Verarbeitung Ihrer Daten begrüßen wir es, wenn Sie sich per E-Mail 
(personal@ktn.gde.at, Betreff: Kötschach-Mauthen – MitarbeiterIn in der Finanzverwaltung) bewerben. 
 

EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE 
 

Der Verein „energie:autark“ lädt ein zur Europäischen Mobilitätswoche. Am Freitag,                              
20. September 2019 beginnt eine Aktionsreihe in verschiedenen Gemeinden zum Klimaschutz durch 
neues Mobilitätsverhalten und damit einer Reduktion unseres CO2-Ausstoßes. Mit der Volksschule 
Kötschach-Mauthen wird der Gehweg vor der Schule bemalt und FußgängerInnen/FahrradfahrerInnen 
mit kleinen gebastelten Geschenken für ihren Beitrag zum Klimaschutz belohnt. Das Mobilbüro zeigt uns 
dann wie cool Busfahren ist.  
 
Weiters schließt sich der Verein „energie:autark“ gemeinsam mit unseren SchülerInnen der „Fridays for 
Futur“ Bewegung an. Unsere Malaktion ist nur der erste Schritt, jeden Freitag zum Klimaschutztag und 
Klimaaktionismus zu nutzen. Wir verbinden uns hier mit einer europaweiten Aktionsgemeinde, welche 
mit der Hilfe von SchülerInnen und StudentInnen auf die Umweltzerstörung der Menschheit und ihrer 
verschwenderischen Lebensweise nicht nur aufmerksam machen möchte, sondern auch neue Wege 
vorzeigt und geht!  

 

24. KÄSEFESTIVAL  
 

Samstag, 28. September 2019 
 

10.00 Uhr im Festsaal – Präsentation Käsekönigin, Käseanschnitt, Frühschoppen mit der TK Mauthen 
 

13.00 Uhr – Traditioneller Brauchtumsumzug von Kötschach zum Festgelände beim Rathaus  
 

17.00 Uhr im Festsaal – Trachtenmodeschau mit „Moden Kristler“ und „Pleamle“  
 

19.30 Uhr im Festsaal – Musikalische Unterhaltung mit „Die Hoagis“  
 
Sonntag, 29. September 2019 
 

10.00 Uhr – Hl. Messe im Gailtaler Dom 
 

11.00 Uhr im Festsaal – ORF-Radio Kärnten Live Frühschoppen  
Mitwirkende: OTK Kötschach, Mauthner Kirchtagsmusi und Konsonanten Ensemble 
 

13.00 bis 17.00 Uhr im Festsaal – Musikalische Unterhaltung durch die „Wüdara Musi“  
 
Ganztägig an beiden Tagen: 
Große Tombola mit tollen Sachpreisen, gratis Kinderbetreuung und Kinderschminken, Hubschrauber-
rundflüge, Gesangsvorträge heimischer Chöre, volkstümliche Kleingruppen, Käse, Wein, Handwerk, 
Kulinarik, freier Eintritt ins „Museum 1915-1918“; 
 
 
 

Amtliches Mitteilungsblatt der Marktgemeinde         Nr. 11-09/2019 
 

Verlagspostamt und Erscheinungsort: Kötschach-Mauthen     Zugestellt durch Post.at 
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NATIONALRATSWAHL 2019  
 

Das Gebiet der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen wird für die Durchführung der Nationalratswahl am 
29. September 2019 in nachstehende Wahlsprengel eingeteilt und dazu folgende Wahllokale, Verbotszo-
nen und Wahlzeiten festgelegt. 
 

WAHLSPRENGEL SIEDLUNGSRÄUME WAHLLOKAL WAHLZEIT 
 

KÖTSCHACH-SÜD Kötschach-Süd, Kreuth, Plon, KÖTSCHACH 124 07.00 – 13.00 Uhr 
 Mandorf, Höfling, Buchach, Volksschule 
 Passau, Kosta, Gentschach „Wahlkartenwahllokal“ 
 

KÖTSCHACH-NORD Kötschach-Nord, Gailberg, KÖTSCHACH 101 07.00 – 12.00 Uhr 
 Laas, Lanz, Dobra Gasthof Engl 
   „keine Wahlkartenwähler(innen)“  
 

MAUTHEN Mauthen, Kreuzberg, Plöcken, MAUTHEN 60 07.30 – 12.00 Uhr 
 Wetzmann, Sittmoos, Gasthof Planner 
 Nischlwitz „keine Wahlkartenwähler(innen)“ 
 

WÜRMLACH Würmlach, Mahlbach, Dolling, WÜRMLACH 25 07.30 – 12.00 Uhr 
 Krieghof, Kronhof, Gratzhof, Gasthof Korenjak 
 Weidenburg „keine Wahlkartenwähler(innen)“ 
 

ST. JAKOB/LES. St. Jakob, Strajach, Podlanig, ST. JAKOB 19 08.00 – 11.30 Uhr 
 Aigen, Würda Pfarrhof 
   „keine Wahlkartenwähler(innen)“ 
 

BESONDERE  G  e  s  a  m  t  e  s      W  a  h  l  g  e  b  i  e  t Zusammentritt 
WAHLBEHÖRDE     08.45 – 12.00 Uhr 
 

Verbotszone: jeweils im Umkreis von 10 m 
 

WAHLKARTEN 
 

Die Ausstellung einer Wahlkarte ist in jener Gemeinde, in der der Anspruchswerber im Wählerverzeich-
nis eingetragen ist, spätestens bis zum Mittwoch, dem 25. September 2019, 16.00 Uhr, schriftlich zu 
beantragen. Zur Identität ist dem schriftlichen Antrag eine Ablichtung eines Lichtbildausweises 
beizulegen, bzw. die Bekanntgabe der Passnummer erforderlich. Mündliche Anträge sind spätestens bis 
zum Freitag, dem 27. September 2019, 12.00 Uhr, zu stellen. Bei einem mündlichen Antrag ist die 
Identität durch ein Dokument nachzuweisen.  

 
Beantragte Wahlkarten dürfen bei persönlicher Abholung nur dem Antragsteller bzw. einer bevoll-
mächtigten Person (schriftliche Vollmacht) übergeben werden. Die telefonische Beantragung einer 
Wahlkarte ist NICHT möglich! 

 

FLIEGENDE WAHLKOMMISSION 
 

Wahlberechtigte, die infolge Bettlägerigkeit aus Alters-, Krankheits- oder sonstigen Gründen unfähig 
sind, ihr Wahlrecht in einem Wahllokal auszuüben, können bei der Gemeinde, in deren Wählerverzeich-
nis sie eingetragen sind, beantragen, dass sie ihr Wahlrecht vor einer BESONDEREN WAHLBEHÖRDE 
(Fliegende Wahlkommission) in ihrer Wohnung oder an einem sonstigen Aufenthaltsort ausüben können, 
sofern sich dieser im jeweiligen Gemeindegebiet befindet. Der Antrag ist spätestens bis zum Mittwoch, 
dem 25. September 2019, 16.00 Uhr, bei der zuständigen Gemeinde zu stellen. Antragsformulare sind 
beim Meldeamt – Rathaus/1. Stock, Fr. Beate Schmidt, erhältlich. 

 

BRIEFWAHL 
 

Auf Antrag wird eine Wahlkarte ausgefolgt (siehe Abschnitt Wahlkarten). Die Wahlkarte muss bis 
spätestens am Tag der Nationalratswahl (29. September 2019), 17.00 Uhr, bei der Bezirkswahlbehörde 
Hermagor einlangen. Die Wahlkarte kann im Postweg übermittelt, oder direkt bei jeder Bezirkswahlbe-
hörde sowie auch in jedem Wahllokal, so lange dieses geöffnet hat, abgegeben werden. 


